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Steuerstrafrecht

Thorsten Franke-Roericht, LL.M., RA, und Frank M. Peter, RA

Handwerkliche Fehler in Durchsuchungsbeschl�ssen
sowie andere Irrungen und Wirrungen in Steuer-CD-
F�llen (Teil 1)
– Zugleich Anmerkung zu BVerfG vom 4. 4. 2017 – 2 BvR 2551/12

P�nktlich zur Landtagswahl NRW verk�ndete NRW-Fi-
nanzminister Norbert Walter-Borjans die Auswertung
einer neuen, anonym zugespielten Steuer-CD. Der Daten-
tr�ger liefere Material zu 60000 bis 70000 maltesischen
Offshore-Gesellschaften mit Beziehungen zu Privatper-
sonen und Konzernen in fast allen Staaten der Welt
(„Malta Liste“); nach erster Auswertung st�nden bis zu
2000 dieser Gesellschaften in Verbindung mit deutschen
Steuerpflichtigen (Pressemitteilung des NRW-Finanzmi-
nisteriums vom 10. 5. 2017, abrufbar unter www.land.
nrw.de/pressemitteilung (Abruf: 1. 6. 2017). N�here Aus-
wertungen stehen noch aus. Parallelit�t der Ereignisse:
Mit Beschluss vom 4. 4. 2017 entschied das BVerfG �ber
die Rechtm�ßigkeit von Durchsuchungsbeschl�ssen, die
auf Erkenntnissen einer Steuer-CD beruhten, welche das
Land NRW in 2010 erworben hatte (BVerfG, 4. 4. 2017 –
2 BvR 2551/12, nv (juris)).

I. Einleitung
Rund ein halbes Jahr fr�her entschied der EGMR in der „Liech-
tenstein-Aff�re“ �ber die Verwertung von Daten einer illegal
erstellten Steuer-CD, welche der BND von einem privaten In-
formanten erworben hatte.1 Zwar ging der Gerichtshof von
einer Verwertbarkeit der Daten aus, soweit diese als Grundlage
f�r die Annahme eines Anfangsverdachts zur Wohnungsdurch-
suchung dienten. Die Entscheidung er�ffnet zugleich aber
Chancen f�r die Verteidigung. Dem Urteil des EGMR ging in
der Sache der „Steuer-CD-Beschluss“ des BVerfG2 voraus, der
ebenfalls Ansatzpunkte f�r zuk�nftige Steuer-CD-F�lle bietet.
Gleiches gilt in diesem Komplex f�r das Urteil des AG N�rn-
berg3, welches sich mit der Beweisqualit�t einer Steuer-CD der
„Liechtenstein-Aff�re“ auseinandersetzte. Schließlich kann im
Rahmen der Steuerstrafverteidigung auch die Entscheidung
des VGH Rheinland-Pfalz4 relevant sein, die sich ebenfalls mit
der Frage der Verwertbarkeit von angekauftem, illegal erstell-
tem Steuer-CD-Material befasste.

Unabh�ngig hiervon ist zu fragen, nach welchen Maßgaben
sich ein m�gliches Verwertungsverbot im Besteuerungsver-
fahren erg�be. Auch hierzu existiert einschl�gige Rechtspre-
chung.5

Insgesamt Grund genug, sich nicht nur mit dem aktuellen
Beschluss des BVerfG vom 4. 4. 2017 auseinanderzusetzen,

sondern unter Einbindung der weiteren Entscheidungen
(II.–III.) einen Gesamt�berblick zu den „Irrungen und Wir-
rungen“ in Steuer-CD-F�llen zu wagen. Hierzu geh�rt auch
die Frage, ob der Ankauf solcher Datentr�ger zu einem Aus-
schluss der Selbstanzeigem�glichkeit f�hrt (IV.), wie weit
der internationale Austausch von Steuerdaten inzwischen
reicht (V.) und was der „Persilschein“ f�r den Staat6 mit die-
sen Fragen zu tun hat (VI.).

II. Aktuell: Beschluss des BVerfG
vom 4. 4. 2017

Im Zuge steuerstrafrechtlicher Ermittlungen gegen einzelne
Mitarbeiter einer Verm�gensverwaltungsgesellschaft ord-
nete das AG Bochum auf Antrag der Staatsanwaltschaft die
Durchsuchung der Niederlassungen der Gesellschaft nach
§ 103 StPO (Durchsuchung beim Unverd�chtigen) an. Wei-
terhin wurde die Beschlagnahme einer Vielzahl von Beweis-
mitteln angeordnet, insbesondere von solchen Unterlagen,
die mit Gesch�ftsbeziehungen deutscher Kapitalanleger zu
ausl�ndischen Kreditinstituten und Versicherungen in Ver-
bindung st�nden. Es bestehe der Verdacht der Beihilfe ein-
zelner Mitarbeiter der Verm�gensverwaltung zur Steuerhin-
terziehung nicht n�her benannter Kunden (Hauptt�ter), die
�ber verschiedene Investments in Luxemburg verf�gten,
diese jedoch steuerlich nicht erkl�rten. Auch die Tatzeit-
r�ume der mutmaßlichen Steuerhinterziehungen wurden in
den Durchsuchungsbeschl�ssen nicht genannt.

Nachdem Beschwerden gegen die Beschl�sse ohne Erfolg
blieben, erhob die Gesellschaft schließlich Verfassungsbe-
schwerde zum BVerfG. Diese war erfolgreich: Das Gericht
stellte fest, dass die Beschl�sse die Gesellschaft in ihrem
Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung gem. Art. 13
Abs. 1 und 2 GG verletzen).7

1 Vgl. EGMR, 6. 10. 2016 – 33696/11, abrufbar unter www.hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-166958 (Abruf: 1. 6. 2017), Entscheidung nur in Eng-
lisch verf�gbar.

2 BVerfG, 9. 11. 2010 – 2 BvR 2101/09, BVerfGK 18, 193, NJW 2011,
2417.

3 AG N�rnberg, 2. 8. 2012 – 46 Ds 513 Js 1382/11, wistra 2012, 113.
4 VGH Rheinland-Pfalz, 24. 2. 2014, VGH B 26/13, NJW 2014, 1434.
5 Vgl. BFH, 23. 7. 2009 – X B 10/09, BeckRS 2009, 25015578; FG M�ns-

ter, 30. 1. 2014 – 2 K 2074/12 F, NZWiSt 2014, 312; FG K�ln, 15. 12.
2010 – 14 V 2484/10, EFG 2011, 1215.

6 Vgl. § 202d Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StGB.
7 BVerfG, 4. 4. 2017 – 2 BvR 2551/12, DStR 2017, 982.
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1. Ausgangspunkt: Daten auf einer Steuer-CD
Ausgangspunkt des steuerstrafrechtlichen Ermittlungsver-
fahrens waren Erkenntnisse aufgrund einer Steuer-CD, die
das Land NRW wohl im Jahr 2010 erworben hatte. Die Steu-
er-CD enthielt Informationen �ber deutsche Staatsb�rger,
die Kunden einer luxemburgischen Gesellschaft waren und
Ertr�ge aus den dortigen Verm�gensanlagen nicht erkl�rt
haben sollen. Weiterhin beinhaltete das Material bankin-
terne Aufzeichnungen �ber Lebensversicherungspolicen bei
einer anderen luxemburgischen Gesellschaft, in welche
deutsche Kapitalanleger investierten. Zwischen diesen Ge-
sellschaften und der Verm�gensverwaltungsgesellschaft be-
st�nden – so die Ermittler – enge wirtschaftliche und pers�n-
liche Verflechtungen.

2. Handwerkliche Fehler in den Durchsuchungs-
beschl�ssen

Dass die Verfassungsbeschwerde letztlich erfolgreich war,
ist handwerklichen Fehlern in den Durchsuchungsbeschl�s-
sen geschuldet.8 Denn diese enthielten keine Angaben zu
den m�glichen Tatzeitr�umen: Es wurde lediglich angege-
ben, dass Anhaltspunkte f�r „�ber Jahre hinweg“ betriebene
Beihilfe zur Steuerhinterziehung vorl�gen.9 Auch die Be-
schreibung der in den Beschl�ssen bezeichneten Beweismit-
tel ließe keinen Schluss auf einen Tatzeitraum zu, es w�rde
lediglich die Art der Unterlagen bezeichnet, nicht jedoch der
Zeitraum genannt, aus dem sie stammten oder f�r den sie
relevant w�ren.10 Ebenso k�nne der Sachverhaltsschilderung
nicht entnommen werden, ab welchen Zeitpunkt die Be-
schuldigten mit den Beihilfehandlungen begonnen h�tten.11

Die Angabe, ein beschuldigter Verm�gensverwalter sei im
Jahr 2006 von einer der luxemburgischen Gesellschaften zu
der Verm�gensverwaltungsgesellschaft (Beschwerdef�h-
rerin) gewechselt, ließe ebenfalls keine Beschreibung der
Tatzeitr�ume zu.12 Ferner: Selbst wenn – wie seitens des Ge-
neralbundesanwaltes ausgef�hrt – einem Durchsuchungsbe-
schluss stets eine immanente Beschr�nkung auf nicht-
verj�hrte Straftaten eigen sein sollte, w�ren in den Durchsu-
chungsbeschl�ssen jedenfalls nicht die erforderlichen
Angaben enthalten, um die nichtverj�hrten Zeitr�ume zu be-
stimmen.13 Schließlich seien auch keine sonstigen Anhalts-
punkte f�r eine Begrenzung der Tatzeitr�ume ersichtlich.14

3. Analyse und Praxishinweise
Die Entscheidung des BVerfG ist zu begr�ßen, wenngleich
die rechtlichen Ausf�hrungen nichts Neues mit sich bringen.
Vielmehr wurde auf die bekannte Rechtsprechung des
Gerichts zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an
Durchsuchungsbeschl�sse zur�ckgegriffen (a)). F�r Steuer-
strafrechtsf�lle bezeichnend ist der Umstand, dass dennoch
zahlreiche rechtsstaatliche Filter versagt haben (b)).

a) Verfassungsrechtliche Anforderungen
Das BVerfG kn�pfte anl�sslich seiner Feststellung, dass die
angegriffenen Beschl�sse die Beschwerdef�hrerin in ihrem
Grundrecht aus Art. 13 Abs. 1 und 2 GG verletzen, an fol-
gende Rechtsprechungslinien an:

Art. 13 Abs. 1 GG, der auch auf juristische Personen des
Privatrechts Anwendung findet soweit B�ro- und Gesch�fts-

r�ume betroffen sind (vgl. BVerfGE 32, 54, 72), garantiert
die Unverletzlichkeit der Wohnung. Hierdurch erf�hrt die
r�umliche Lebenssph�re des Einzelnen einen besonderen
grundrechtlichen Schutz, in den mit einer Durchsuchung
schwerwiegend eingegriffen wird (vgl. BVerfGE 42, 212,
219f.; 59, 95, 97; 96, 27, 40; 103, 142, 150f.). Erforderlich
zur Rechtfertigung eines Eingriffs in die Unverletzlichkeit
der Wohnung ist der Verdacht, dass eine Straftat begangen
wurde, wobei vage Anhaltspunkte und bloße Vermutungen
nicht ausreichen, um einen solchen Verdacht zu begr�nden
(vgl. BVerfGE 115, 166, 197f.).15

Entsprechend dem Gewicht des Eingriffs und der verfas-
sungsrechtlichen Bedeutung des Schutzes der r�umlichen
Privatsph�re beh�lt Art. 13 Abs. 2 GG die Anordnung einer
Durchsuchung grunds�tzlichen dem Richter vor. Der gericht-
liche Durchsuchungsbeschluss dient dazu, die Durchf�hrung
der Maßnahme messbar und kontrollierbar zu gestalten
(BVerfGE 20,162, 224; 42, 212, 220; 103, 142, 151). Dazu
muss der Beschluss den Tatvorwurf und die konkreten Be-
weismittel so beschreiben, dass der �ußere Rahmen abge-
steckt wird, innerhalb dessen die Zwangsmaßnahme durch-
zuf�hren ist (BVerfGE 42, 212, 220f.; 50, 48, 49; 103, 142,
151). Der Richter muss die aufzukl�rende Straftat, wenn auch
kurz, doch so genau umschreiben, wie es nach den Umst�n-
den des Einzelfalls m�glich ist (BVerfGE 20, 162, 224; 42,
212, 220f.). Dies versetzt dann den von der Durchsuchung
Betroffenen zugleich in den Stand, die Durchsuchung seiner-
seits zu kontrollieren und etwaigen Ausuferungen im Rahmen
seiner rechtlichen M�glichkeiten von vornherein entgegen-
zutreten (vgl. BVerfGE 42, 212, 220; 103, 142, 151).16

b) Versagen der rechtsstaatlichen Filter
Man sollte unterstellen d�rfen, dass diese seit vielen Jahren
bekannten Rechtsprechungslinien inzwischen bei den
Staatsanwaltschaften und Gerichten angekommen sind, han-
delt es sich doch um grundlegende Vorgaben der h�chstrich-
terlichen Rechtsprechung. Dass nicht bereits die Staatsan-
waltschaft als erster „rechtsstaatliche Filter“ gewirkt hat, ist
ein Ph�nomen, dem man in der Steuer- und Wirtschaftsstraf-
verteidigung regelm�ßig begegnet. Gleiches gilt insbeson-
dere f�r die Entscheidung des Ermittlungsrichters, dem An-
trag der Staatsanwaltschaft zu folgen, und die Durchsuchung
der B�ro- und Gesch�ftsr�ume anzuordnen. Man k�nnte
den Eindruck gewinnen, dass hier jemand als bloßer „Unter-
schriftenautomat“ der Staatsanwaltschaft fungierte. Der
Rettungsversuch des Generalbundesanwalts spricht dann
ebenfalls B�nde. Hier�ber ist letztlich erkennbar, dass man
unter keinen Umst�nden – trotz erkennbar aussichtsloser Ar-
gumentation – von seinem Standpunkt zugunsten der Be-
schwerdef�hrerin abr�cken wollte.

8 Auch die Rechtsschutzm�glichkeiten gegen Durchsuchungen diskutie-
rend: Beyer, NWB 2017, 1495, 1496 f.

9 S. Fn. 7, Rn. 22.
10 S. Fn. 7, Rn. 22.
11 S: Fn. 7, Rn. 23.
12 S. Fn. 7, Rn. 24.
13 S. Fn. 7, Rn. 25.
14 S. Fn. 7, Rn. 26.
15 S. Fn. 7, Rn. 19.
16 S. Fn. 7, Rn. 20.
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III. Verwertbarkeit von Steuer-CDs
im Steuerstrafverfahren

Das BVerfG befasste sich in seiner Entscheidung vom 4. 4.
2017 nicht mit der Frage, ob die �ber die Steuer-CD gewon-
nenen Erkenntnisse einem Verwertungsverbot unterliegen.
Hiermit hatte sich das Gericht bereits in seinem „Steuer-
CD-Beschluss“ zur „Liechtenstein-Aff�re“ auseinanderge-
setzt,17 die hier nun, erg�nzt um das Ph�nomen Steuer-CD,
n�her nachvollzogen werden soll.

1. Das Ph�nomen Steuer-CD
Das Ph�nomen Steuer-CD wird oftmals auf die „Liechten-
stein-Aff�re“, dessen Startschuss in 2006 fiel, zur�ckge-
f�hrt. Das ist unzutreffend, denn bereits im Fr�hjahr 2000
ging eine anonym �bersandte CD-ROM („Batliner-CD“) bei
einer Ermittlungsbeh�rde ein. Sie enthielt Daten �ber Stif-
tungen �berwiegend prominenter Kunden des bekannten
Liechtensteiner Treuh�nders Baltiner.18 Hieraus resultierten
insgesamt wohl �ber 100 Steuerstrafverfahren, die federf�h-
rend �ber die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bochum abge-
wickelt wurden und ein Schwarzgeldvolumen von rund 200
Millionen umfassten.19

Inzwischen hat allein das Land NRW 11 Datentr�ger erwor-
ben.20 Auch andere Bundesl�nder sind diesem zweifelhaften
Beispiel gefolgt, da �ber Jahrzehnte als „Steueroasen“ be-
zeichnete L�nder keine bzw. nur eingeschr�nkt Rechtshilfe
geleistet haben.21

2. Die „Liechtenstein-Aff�re“
In 2006 sorgte dann die „Liechtenstein-Aff�re“ f�r großes
Aufsehen: Ein ehemaliger Mitarbeiter der Treuhandtochter
der Liechtensteiner F�rstenbank LGT, Heinrich Kieber,
hatte sich im Rahmen seiner T�tigkeit illegal Zugang zu Da-
ten von 5800 (mutmaßlichen) Steuers�ndern verschafft.
Kieber bot die Daten auch dem BND zum Kauf an. Der Staat
gab hierf�r rund 4,6 Mio. Euro aus.22

Die wegen ihrer „Batliner-Expertise“ erfahrene Schwer-
punktstaatsanwaltschaft Bochum leitete dann zusammen
mit der Steuerfahndung Wuppertal insgesamt 596 steuer-
strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen Anleger ein; in
nur f�nf F�llen kam es zu einem Strafprozess23, ein Verfah-
ren endete mit einem Freispruch.24

Zu den Anlegern der LGT geh�rte auch das Ehepaar S, des-
sen Daten sich ebenfalls auf der Steuer-CD befanden. Es
folgte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der
Einkommensteuerhinterziehung in den Veranlagungszeit-
r�umen 2002 bis 2006. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft
ordnete das AG Bochum mit Beschluss vom 10. 4. 2008 die
Durchsuchung der Wohnung des Ehepaars an. Im Rahmen
der Durchsuchung, die am 23. 9. 2008 vollzogen wurde,
konnte dann Material zur LGT sichergestellt werden. Den
gegen die Durchsuchung gerichteten Beschwerden half das
AG Bochum nicht ab. Das LG Bochum verwarf die Be-
schwerden dann mit Beschluss vom 7. 8. 2009 als unbegr�n-
det.25 Schließlich erhob das Ehepaar Verfassungsbeschwer-
de zum BVerfG. Dieses nahm die Beschwerde nicht zur Ent-
scheidung an.26 Nach Auffassung des Gerichts durfte der f�r

eine Wohnungsdurchsuchung erforderliche Anfangsver-
dacht auf die Daten aus Liechtenstein gest�tzt werden.

Blickt man auf �ußerungen staatlicher Vertreter sowie Teile
der �ffentlichen Berichterstattung zu dieser Entscheidung,
entsteht der Eindruck, der Ankauf und die Verwertung von
Steuer-CDs sei durch das Gericht „abgesegnet“ worden. So
res�mierte beispielsweise ein Sprecher des Bundesfinanz-
ministeriums selbstbewusst „F�r uns ist entscheidend, dass
wir die angekauften Daten als Beweismittel im Straf- und
Steuerverfahren verwenden d�rfen“; dass das Zitat zudem
aus einem Beitrag stammt, der die �berschrift „Bundesver-
fassungsgericht: Ankauf von Steuer-CDs rechtens“ tr�gt,27

sagt ein �briges.

a) Der „Steuer-CD-Beschluss“
Fest steht: Solche pauschalen Bewertungen greifen zu kurz.
Die Entscheidung des BVerfG28 muss weitaus differenzierter
betrachtet werden. Dabei zeigt sich, dass der Kern der Dis-
kussion um den Ankauf von Steuer-CDs ausgeklammert
wurde.29 Dar�ber hinaus er�ffnet der Beschluss auch Chan-
cen f�r die Verteidigung.

Das Gericht entschied, dass die angegriffenen Entschei-
dungen des AG Bochum bzw. LG Bochum die Beschwerde-
f�hrer nicht in ihrem Grundrecht auf Unverletzlichkeit der
Wohnung (Art. 13 Abs. 1 GG) verletzen.30 Es sei verfas-
sungsrechtlich „nicht zu beanstanden, dass die Fachgerichte
den Verdacht, die Beschwerdef�hrer h�tten Kapitalein-
k�nfte aus Verm�gen Liechtensteiner Stiftungen gegen�ber
den deutschen Finanzbeh�rden nicht erkl�rt, auch auf die
Erkenntnisse der Daten aus Liechtenstein gest�tzt“ h�tten.31

17 BVerfG, 9. 11. 2010 – 2 BvR 2101/09, BVerfGK 18, 193, NJW 2011,
2417.

18 N�her hierzu: „Ein Schutzengel f�r Steuerfl�chtlinge“, www.sueddeut
sche.de vom 17. 5. 2010 (Abruf: 1. 6. 2017).

19 S. Fn. 18, a. a. O.
20 Vgl. „Faktenblatt Bilanz Datenankauf und Steuerfahndung NRW“,

Stand: Mai 2017, abrufbar unter www. finanzverwaltung-nrw.de (Abruf:
1. 6. 2017).

21 Eine anschauliche Zusammenstellung von Steuer-CD-Erwerben findet
sich bei Breitenbach, Steuer-CDs: Die Strafbarkeit des Datenh�ndlers
und der Beteiligten Staatsvertreter, 2017, S. 31 ff.; allgemein zu den
M�glichkeiten der Rechtshilfe vgl. Krug, in: HK-SteuerStR, Aufl. 2016,
§ 399, Rn. 235 ff.

22 Vgl. „Der f�rstliche Makel“, www.sueddeutsche.de vom 11. 8. 2010
(Abruf: 1. 6. 2017); Breitenbach, Steuer-CDs: Die Strafbarkeit des Da-
tenh�ndlers und der Beteiligten Staatsvertreter, Aufl. 2017, S. 33 ff.

23 Vgl. Hilgers-Klautzsch, in: Kohlmann, Steuerstrafrecht, § 385,
Rn. 1198 (Stand: 11/2015).

24 Vgl. AG N�rnberg, 2. 8. 2012 – 46 Ds 513 Js 1382/11, wistra 2014, 113;
n�her hierzu unter c).

25 LG Bochum, 7. 8. 2009 – 2 Qs 2/09, NStZ 2010, 351; krit. Heine, HRRS
2009, 554 ff.

26 „Steuer-CD-Beschluss“, BVerfG, 9. 11. 2010 – 2 BvR 2101/09,
BVerfGK 18, 193, NJW 2011, 2417.

27 Abrufbar unter www.faz.net vom 30. 11. 2010 (Abruf: 1. 6. 2017); vgl.
auch FOCUS-Online vom 1. 12. 2010: „Der Kauf der Steuer-CD ist zu-
l�ssig“, abrufbar unter www.focus.de/finanzen/steuern/steuer fahndung/
steuerfahndung-der-kauf-der-steuer-cd-ist-zulaessig_aid_476084.html
(Abruf: 13. 6. 2016).

28 BVerfG, 9. 11. 2010 – 2 BvR 2101/09, BVerfGK 18, 193, NJW 2011,
2417.

29 Vgl. zu den Ankn�pfungspunkten m�glicher Strafbarkeiten von Amts-
tr�gern beispielsweise Wulf, PStR 2012, 33 ff.; Samson/Langrock, wistra
2010, 201 ff.

30 Vgl. Fn 28, a. a. O.; Rn. 38 ff.; zu den Zul�ssigkeitsfragen der Verfas-
sungsbeschwerde vgl. Schmidt-Kessler, NWB 2013, 3096, 3097 f.

31 S. Fn. 28, Rn. 40.
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aa) H�rden f�r die Annahme eines
Beweisverwertungsverbotes
Im Rahmen der rechtlichen W�rdigung griff das Gericht auf
die bereits in der Rechtsprechung des BVerfG ausgebildeten
Maßst�be zur�ck:

Ob und inwieweit Tatsachen, die einem Beweisverwertungs-
verbot unterliegen, zur Begr�ndung eines Anfangsverdachts
einer Durchsuchung herangezogen d�rfen, betreffe die Vor-
auswirkung von Verwertungsverboten und geh�re in den
gr�ßeren Zusammenhang der Fernwirkung von Beweisver-
wertungsverboten.32

Unabh�ngig hiervon bestehe von Verfassungs wegen kein
Rechtssatz des Inhalts, dass im Fall einer rechtsfehlerhaften
Beweiserhebung die Verwertung der gewonnenen Beweise
stets unzul�ssig w�re.33 Die Beurteilung der Frage, welche
Folgen ein m�glicher Verstoß gegen strafprozessuale Verfah-
rensvorschriften hat und ob hierzu insbesondere ein Beweis-
verwertungsverbot z�hlt, obliege in erster Linie den zust�n-
digen Fachgerichten.34

Die Unzul�ssigkeit oder Rechtswidrigkeit einer Beweiserhe-
bung f�hre nach Auffassung des Gerichts nicht ohne weite-
res zu einem Beweisverwertungsverbot; dies gelte auch f�r
F�lle einer fehlerhaften Durchsuchung.35 Ein Beweisver-
wertungsverbot sei von Verfassungs wegen aber zumindest
bei schwerwiegenden, bewussten oder willk�rlichen Verfah-
rensverst�ßen, bei denen die grundrechtlichen Sicherungen
planm�ßig oder systematisch außer acht gelassen worden
sind, geboten.36 Ein absolutes Beweisverwertungsverbot un-
mittelbar aus den Grundrechten habe das BVerfG nur in den
F�llen anerkannt, in denen der absolute Kernbereich priva-
ter Lebensf�hrung ber�hrt ist.37

Bei der Pr�fung, ob die angegriffenen Entscheidungen die
Grenzen richterlicher Rechtsfindung wahren, hat das
BVerfG die Auslegung einfachen Gesetzesrechts einschließ-
lich der Wahl der hierbei anzuwendenden Methode nicht
umfassend auf seine Richtigkeit zu untersuchen; vielmehr
beschr�nke es auch im Bereich des Strafproessrechts seine
Kontrolle auf die Pr�fung, ob das Fachgericht bei der
Rechtsfindung die gesetzgeberische Grundentscheidung re-
spektiere und von den anerkannten Methoden der Gesetzes-
auslegung in vertretbarer Weise Gebrauch gemacht habe.38

bb) Anwendung der Grunds�tze auf den Einzelfall
�ber den juristischen Kunstgriff der Wahrunterstellung wur-
de sodann die Behauptung der Beschwerdef�hrer, mit dem
Ankauf des Datentr�gers h�tten sich Vertreter deutscher Be-
h�rden strafbar gemacht, als zutreffend vorausgesetzt.39

Eine n�here Auseinandersetzung mit diesem Problem fand
also nicht statt; die Frage der Strafbarkeit blieb vielmehr of-
fen. Dies kann man als Weigerung verstehen, sich auf einen
umfassenden rechtsstaatlichen Diskurs einzulassen.

Ferner: Das Vorbringen der Beschwerdef�hrer, die ger�gten
Verfahrensverst�ße w�gen so schwer, dass das gesamte Er-
mittlungsverfahren dem Rechtsstaatsprinzip nicht mehr ge-
recht werden k�nne und daher die Daten nicht f�r die Be-
gr�ndung eines Anfangsverdachts herangezogen werden
k�nnten, habe keinen Erfolg.40 Das LG Bochum habe zu
Recht darauf hingewiesen, dass die Verwendung der Daten

f�r die Annahme eines Anfangsverdachts nicht den absolu-
ten Kernbereich privater Lebensgestaltung, sondern ledig-
lich den gesch�ftlichen Kontakt der Beschwerdef�hrer zu
Kreditinstituten betr�fe.41 Ausgehend von der tats�chlichen
und rechtlichen Beurteilung durch das LG ergebe sich auch
nicht aus dem vorgetragenen Trennungsverbot,42 dass die
Daten f�r weitere Ermittlungsmaßnahmen nicht verwendet
werden d�rften.43 Auch w�rden die Entscheidungen des AG
und des LG keine Fehler bei der vorgenommenen Abw�-
gung zwischen den unterstellten Verfahrensverst�ßen einer-
seits und den Strafverfolgungsinteressen des Staates ande-
rerseits erkennen lassen.44

Bemerkenswert sind allerdings die abschließenden Feststel-
lungen:

Soweit die Gerichte aufgrund ihrer Abw�gung zu dem Er-
gebnis kommen, dass ein Verwertungsverbot f�r die gewon-
nen Daten nicht besteht, wird der fachgerichtliche Wer-
tungsrahmen nicht �berschritten. Insbesondere ist nicht
erkennbar, dass es sich bei den unterstellten Rechtsverlet-
zungen um schwerwiegende, bewusste oder willk�rliche Ver-
fahrensverst�ße handelt, bei denen die grundrechtlichen
Sicherungen planm�ßig oder systematisch außer Acht gelas-
sen worden sind.45 Schließlich ist auch zu ber�cksichtigen,
dass es sich hier lediglich um die mittelbaren Wirkungen
eines als verfahrensfehlerhaft unterstellten Erwerbs der Da-
ten handelt.46

Diese Ausf�hrungen des BVerfG wird man als verfassungs-
rechtliche Grenzziehung f�r zuk�nftige F�lle heranziehen
k�nnen. Es bleibt allerdings der Wermutstropfen, dass eine
solche Ansammlung von einer Vielzahl auslegungsbed�rfti-
ger Begriffe einen großen Spielraum l�sst, unter dem Strich
doch zu keinem Verwertungsverbot zu gelangen.

Zur Vollst�ndigkeit des Bildes geh�rt ebenso die Erkenntnis,
dass das Gericht nicht dar�ber befunden hat, ob die illegal
beschafften Daten als Grundlage einer strafrechtlichen Ver-
urteilung dienen d�rfen. Auch diese Frage ist weiterhin of-
fen. Allerdings ist einzur�umen, dass, wenn die Daten im-
merhin – wie das BVerfG festgestellt hat – zur Begr�ndung
eines Anfangsverdachts f�r eine Durchsuchung herange-
zogen werden d�rfen, die hier�ber mittelbar gewonnenen
Erkenntnisse sowie �ber weitere Ermittlungsmaßnahmen

32 S. Fn. 28, Rn. 42 m. w. N.
33 S. Fn. 28, Rn. 43 m. w. N.; das deutsche Strafprozessrecht kennt – im

Gegensatz zum US-amerikanischen Recht keine „Fruit of the poisonous
tree doctrine“, so dass Fr�chte vergifteten Baumes grunds�tzlich „ver-
zehrt“ werden d�rfen.

34 S. Fn. 28, Rn. 43 f. m. w. N.
35 S. Fn. 28, Rn. 45 m. w. N.
36 S. Fn. 28, Rn. 45 m. w. N.
37 S. Fn. 28, Rn. 45 m. w. N.
38 S. Fn. 28, Rn. 46 f. m. w. N.
39 S. Fn. 28, Rn. 49 ff.
40 S. Fn. 28, Rn. 56 ff.
41 S. Fn. 28, Rn. 57.
42 I. e. die Trennung der Geheimdienstt�tigkeit von der polizeilichen T�tig-

keit (z. B. Durchf�hrung von Durchsuchungen, Vernehmungen u. �.).
43 S. Fn. 28, Rn. 59.
44 S. Fn. 28, Rn. 60.
45 Das AG Bochum hatte in seiner Entscheidung festgestellt, man habe die

Daten „in keinem Fall auf Geheiß des Bundesnachrichtendienstes oder
der Strafverfolgungsbeh�rden hergestellt, beschafft oder in sonstiger
Weise erfasst, sondern lediglich passiv entgegengenommen“, [Fn 25],
a. a. O., Rn. 14.

46 S. Fn. 28, Rn. 60 a. E.
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gewonnene Erkenntnisse f�r sich allein ausreichend sein
k�nnten, um einen Tatnachweis zu f�hren. Auf eine unmit-
telbare Verwertbarkeit der Daten k�me es dann nicht mehr
an, sodass diese Frage rein akademischer Natur w�re.47

cc) Fazit
Der Beschluss des BVerfG ist nicht ohne Weiteres auf die
Ank�ufe anderer Steuer-CDs �bertragbar; entscheidend sind
stets die Umst�nde des Einzelfalls, die im Zweifel von der
Verteidigung bzw. dem Gericht penibel herausgearbeitet
werden m�ssen.

Soweit deutsche Ermittlungsbeh�rden von privaten Dritten
illegal im Ausland beschaffte Daten passiv entgegenneh-
men, sind diese nach Auffassung des BVerfG selbst dann
verwertbar, wenn f�r sie ein Entgelt gezahlt wurde. Eine an-
dere Wertung ergibt sich hingegen, wenn der Staat an der
Beschaffung der Daten aktiv mitwirkt. Dies muss u.E. auch
gelten, wenn Zahlungen f�r erst noch zu erlangende Infor-
mationen in Aussicht gestellt werden.48

Die M�glichkeit der unmittelbaren Verwertung der Daten
f�r die Annahme eines Anfangsverdachts zur Durchsuchung
kann im Einzelfall dazu f�hren, dass die Frage eines m�gli-
chen Beweisverwertungsverbots rein akademischer Natur
ist.

Zudem sind F�lle denkbar, in denen die Qualit�t einer Da-
ten-CD derart d�rftig ist, dass ein Tatnachweis allein �ber
dieses Mittel nicht gef�hrt werden kann.49

b) EGMR
In der Sache folgte dann die Entscheidung des EGMR, der
die Frage der Verwertbarkeit der Steuer-CD aus europ�-
ischer Perspektive beleuchtete.50 Im Grundsatz best�tigte
der EGMR die Entscheidung des BVerfG. Es zeigen sich al-
lerdings auch Argumentationspunkte, die f�r die Verteidi-
gung in anderen Steuer-CD-F�llen herangezogen werden
k�nnten.

Im Einzelnen:

Nach Auffassung des Gerichtshofs liege kein Verstoß gegen
das Recht auf Schutz der Privatsph�re nach Art. 8 der
EMRK vor. Es best�nde zwar eine Beeintr�chtigung des
Art. 8 Abs. 1 EMRK,51 jedoch sei sie nach Art. 8 Abs. 2
EMRK52 gerechtfertigt.53

In Bezug auf die Verh�ltnism�ßigkeit des Durchsuchungs-
beschlusses sei zun�chst mit Blick auf den mit dem Be-
schluss verbundenen legitimen Zweck zu ber�cksichtigen,
dass Steuerhinterziehung negative Auswirkungen auf staat-
liche Mittel und deren F�higkeit, im Allgemeinwohl zu han-
deln, habe; von daher sei Steuerhinterziehung eine schwere
Straftat.54 Ferner w�rden Staaten im Bereich der Vermei-
dung von Kapitalabwanderungen und Steuerhinterziehung
vor gravierende Herausforderungen gestellt, was der Kom-
plexit�t des Bankensystems, den Finanzstr�men sowie dem
gewaltigen Umfang internationaler Investments geschuldet
sei, erleichtert durch die relative Durchl�ssigkeit nationaler
Grenzen.55

Hinsichtlich der Art und der Umst�nde der Durchsuchung,
wie sie im Durchsuchungsbeschluss ausgewiesen sind, ist
das Gericht der Auffassung, dass die Durchsuchung zum

Zwecke des Auffindens weiterer Beweismittel angeordnet
wurde. Die Daten aus Liechtenstein w�ren zum Zeitpunkt
des Erlasses des Beschlusses die einzigen Beweismittel ge-
wesen, aus denen hervorging, dass die Beschwerdef�hrer
m�glicherweise Steuern hinterzogen h�tten. Mithin scheint
der Durchsuchungsbeschluss die einzige M�glichkeit gewe-
sen zu sein, herauszufinden, ob sich die Beschwerdef�hrer
tats�chlich wegen Steuerhinterziehung verantworten m�ss-
ten. Es sei das Hauptargument der Beschwerdef�hrer, festzu-
stellen, dass der Durchsuchungsbeschluss auf Beweismittel
gest�tzt wurde, die �ber einen eklatanten Bruch internationa-
len und deutschen Rechts erlangt worden waren, und diese
deswegen als Grundlage f�r den Durchsuchungsbeschluss
h�tten ausgeschlossen werden m�ssen.56

In diesem Zusammenhang merkt der EGMR an, dass das
BVerfG es nicht f�r erforderlich gehalten habe, zu pr�fen,
ob die Daten unter Verstoß gegen nationales und deutsches
Recht gewonnen worden waren, da dies bereits im Sinne der
Beschwerdef�hrer durch das LG Bochum unterstellt wurde.
Konsequenterweise werde der EGMR diese Frage im hiesi-
gen Fall nicht entscheiden, aber mit derselben Unterstellung
arbeiten.57

Die anschließenden Ausf�hrungen sind dann im Zusam-
menhang mit der Steuerstrafverteidigung in zuk�nftigen

47 Nossen, in: Wannemacher und Partner, Handbuch Steuerstrafrecht,
6. Aufl. (2013), Rn. 4127.

48 Ebenso Bach, PStR 2017, 10, 11.
49 Vgl. AG N�rnberg, 2. 8. 2012 – 46 Ds 513 Js 1282/11, wistra 2012, 113;

n�her hierzu unter c).
50 EGMR, 6. 10. 2016 – 33696/11 (vgl. Fn. 1); ausf�hrlich hierzu R�ben-

stahl/Graf, jurisPR-StrafR 25/2016, Anm. 1.
51 „Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienle-

bens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.“
52 „Eine Beh�rde darf in die Aus�bung dieses Rechts nur eingreifen, so-

weit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Ge-
sellschaft notwendig ist f�r die nationale oder �ffentliche Sicherheit, f�r
das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ord-
nung, zur Verh�tung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder
der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.“

53 Vgl. Rn. 33 ff.; n�her hierzu R�benstahl/Graf, jurisPR-StrafR 25/2016
Anm. 1.

54 „As to the proportionality of the search warrant to the legitimate aim
pursued in the particular circumstances of the case, the Court, having re-
gard to the relevant criteria established in its case-law, observes in the
first place that the offence in respect of which the search warrant was
issued was tax evasion, an offence which affects State’ resources and
their capacity to act in the collective interest. As such, tax evasion con-
stitutes a serious offence (…)“. Rn. 48.

55 „Furthermore, in this field – the prevention of capital outflows and tax
evasion – States encounter serious difficulties owing to the scale and
complexity of banking systems and financial channels and the immense
scope for international investment, made all the easier by the relative
porousness of national borders“, Rn. 48.

56 „With regard to the manner and the circumstances in which the order
was issued, the Court observes that the search was ordered to find further
evidence. Furthermore, the Liechtenstein data were the only evidence
available at the relevant time that suggested that the applicants might
have evaded paying tax. The search warrant therefore appears to have
been the only means of establishing whether the applicants were in fact
liable for tax evasion (…). It is the gist of the applicants’ complaint, in
this context, that the search warrant had been based on evidence which
had been obtained by a flagrant breach of international and domestic
law and which, therefore, should have been excluded as a basis for the
warrant (see paragraphs 37 and 38 above)“, Rn. 49.

57 „The Court notes in this respect that the Federal Constitutional Court did
not find it necessary to decide whether the data carrier had been obtained
in breach of international and domestic law, as the Regional Court had
based its decision on, what was, for the applicants, the best possible as-
sumption, namely that the evidence might in fact have been acquired un-
lawfully. Consequently, this Court finds it unnecessary to determine this
issue in the present case, but will operate on the same assumption“,
Rn. 50.
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Steuer-CD-F�llen von besonderer Bedeutung. Denn der
EGMR legt besonders Gewicht auf den Umstand

es sei unbestritten, dass zum Zeitpunkt, als der Durchsu-
chungsbeschluss erlassen worden war, nur wenige oder
�berhaupt keine relevanten Steuer-CDs mit Ausnahme jener
im hiesigen Verfahren von deutschen Beh�rden angekauft
worden waren, und nur wenige Datens�tze strafrechtliche
Ermittlungen ausl�sten, die sich auf rechtswidrig erhobene
Steuerdaten als Beweisgrundlage st�tzten. Dar�ber hinaus
wurden diese Strafverfahren auf der Grundlage des vorlie-
genden Datensatzes betrieben (vgl. Rn. 14). Demnach weise
kein von den Parteien vorgetragenes Material darauf hin,
dass die inl�ndischen Steuerbeh�rden zum relevanten Zeit-
punkt absichtlich im Sinne irgendeiner gefestigten inner-
staatlichen Rechtsprechung handelten, die best�tige, dass
rechtswidrig erlangte Steuerdaten zur Rechtfertigung eines
Durchsuchungsbefehls verwendet werden k�nnten. Auch al-
lein die Tatsache, dass nach der gefestigter Rechtsprechung
des BVerfG (vgl. Rn. 28) keine allgemeine Regel bestehe,
dass Beweise, die unter Verletzung der Verfahrensregeln er-
worben wurden, nicht in Strafsachen verwendet werden k�n-
nen, impliziere nicht, dass die Beh�rden absichtlich die Da-
ten unter Verstoß gegen das internationale oder nationale
Recht erhalten h�tten.58

Dar�ber hinaus weise, so der EGMR weiter,

nichts darauf hin, dass die deutschen Ermittlungsbeh�rden
zum damaligen Zeitpunkt zielgerichtet und systematisch
deutsches und internationales Recht brachen, um Informa-
tionen f�r die Verfolgung von Steuerstraftaten zu gewin-
nen.59

Ferner60 stellte das Gericht fest, dass

eine etwaige Straftat, die die deutschen Beh�rden bei der
Beschaffung des Datentr�gers von K. [Informant] begangen
haben k�nnten, darin best�nde, als Gehilfe zu einer Straftat
und als Gehilfe zu einer Verbreitung von offiziellen Geheim-

nissen zu dienen, und dass K. sich m�glicherweise wegen In-
dustriespionage strafbar gemacht habe (vgl. Rn. 13). Daher
h�tten sich die deutschen Beh�rden bei Erlass des Durchsu-
chungsbeschlusses nicht auf echte Beweise verlassen, die als
direkte Folge eines Verstoßes gegen eines der Kernrechte
der EMRK erlangt wurden. Zudem habe die Steuer-CD le-
diglich Informationen �ber die finanzielle Situation der Be-
schwerdef�hrer enthalten, die sie den inl�ndischen Steuer-
beh�rden vorzulegen h�tten, aber keine Daten, die eng mit
ihrer Identit�t verkn�pft seien.61

Festzuhalten bleibt damit:

Auch aus europ�ischer Perspektive ist die Frage der Ver-
wertbarkeit von illegal erstellten Steuer-CDs keineswegs ab-
schließend gekl�rt. Soweit also beispielsweise NRW-Finanz-
minister Walter-Borjans meint, nach dieser Entscheidung
k�nne „keiner mehr mit Menschenrechten argumentieren“,62

greift diese Analyse zu kurz und verkl�rt das Vorgehen staat-
licher Vertreter anl�sslich des Ankaufs von Steuer-CDs.

Thorsten Franke-Roericht, LL.M., RA und
Partner, FRP Franke-Roericht und Peter Rechts-
anw�lte PartG, (Darmstadt/Frankfurt a.M./D�s-
seldorf), LL.M. Wirtschaftsstrafrecht und Autor
im Heidelberger Kommentar Steuerstrafrecht
(C.F. M�ller 2016). In seiner Praxis befasst sich
RA Franke-Roericht vorrangig mit dem Wirt-
schafts- und Steuerstrafrecht. Er publiziert regel-
m�ßig zu diesen Themen und ist zudem als Refe-
rent bei Fortbildungsveranstaltungen f�r RA und
StB t�tig.

Frank M. Peter, RA, Fachanwalt f�r Strafrecht,
Zertifizierter Berater im Steuerstrafrecht (DAA)
sowie zertifizierter Verteidiger im Wirtschafts-
strafrecht, Partner bei FRP Franke-Roericht und
Peter Rechtsanw�lte PartG (Darmstadt/Frankfurt
a.M./D�sseldorf). In seiner Praxis befasst sich
RA Peter vorrangig mit dem Wirtschafts- und
Steuerstrafrecht. Er publiziert regelm�ßig zu die-
sen Themen und ist auch als Referent bei Fortbil-
dungsveranstaltungen f�r RA und StB t�tig.

58 „The Court attaches particular weight to the fact that it is uncontested
that, at the time the search warrant was issued, few, if any, relevant data
sets other than the one at issue had been purchased by German authori-
ties, and only a few sets of criminal proceedings relying on unlawfully
obtained tax data as an evidential basis had been instigated (compare pa-
ragraph 41 above). Furthermore, these sets of criminal proceedings had
been instigated on the basis of the present data set (see paragraph 14 abo-
ve). Thus, no material submitted by the parties indicates that, at the rele-
vant time, the domestic tax authorities were purposely acting in the light
of any established domestic case-law confirming that unlawfully obtai-
ned tax data could be used to justify a search warrant. Neither does the
fact alone that, according to the well-established case-law of the Federal
Constitutional Court (see paragraph 28 above), there is no absolute rule
that evidence which has been acquired in violation of the procedural
rules cannot be used in criminal proceedings, imply that the authorities
purposely obtained the data in breach of international or domestic law“,
Rn. 51.

59 „Moreover, nothing in the material before the Court indicates that the
German authorities, at the relevant time, deliberately and systematically
breached domestic and international law in order to obtain information
relevant to the prosecution of tax crimes“, Rn. 52.

60 Weitere Erw�gungen des Gerichts (vgl. Rn. 54 ff.) sollen hier aus Dar-
stellungsgr�nden außer Betracht bleiben.

61 „The Court further notes that any offence which the German authorities
might have committed in purchasing the data carrier from K. would have
consisted of acting as an accessory to a criminal offence and acting as an
accessory to the divulgence of official secrets, and that K. might have
committed the offence of industrial espionage (compare paragraph 13
above). Therefore, the German authorities, in issuing the search warrant,
did not rely on real evidence obtained as a direct result of a breach of one
of the core rights of the Convention. Moreover, the data carrier contained
information concerning the financial situation of the applicants, which
they were obliged to submit to the domestic tax authorities, but no data
closely linked to their identity (…)“, Rn. 53.

62 Pressemitteilung des NRW-Finanzministeriums vom 6. 10. 2016.
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